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See the notice on TED website 33135-2021 - Result
Germany-Berlin: Infrastructure works consultancy services
OJ S 15/2021 22/01/2021
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Servicestelle Vergabe
Postal address: Invalidenstr.44
Town: Berlin
NUTS code: DE300 Berlin
Postal code: 10115
Country: Germany
E-mail: servicestelle-vergabe@bmvi.bund.de

:Internet address(es)
Main address: http://www.bmvi.de

Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

Main activity
Other activity: Verkehr und digitale Infrastruktur

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
2076/E21 Rahmenvereinbarung über Prüfungen der von den 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen vorgelegten Wirtschaftlichkeitsrechnungen und die 
Prüfung verkehrlicher Mengengerüste von ausgewählten Wirtschaftlichkeitsrechnungen
Reference number: 2076/E21

Main CPV code
71311300 Infrastructure works consultancy services

Type of contract
Services

Short description
Am 25.7.2017 wurde die Bedarfsplanumsetzungsvereinbarung (BUV) zwischen dem Bund und 
des Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes (EIU) abgeschlossen. Die Vereinbarung 
trat zum 1.1.2018 in Kraft. Ein Grundgedanke der BUV ist die Festsetzung von 
Eigenmittelbeiträgen der EIU auf Basis einer betriebswirtschaftlichen Bewertung der 
Bedarfsplanvorhaben nach in der BUV vorgegebenen Kriterien mittels von den EIU erstellter 
Wirtschaftlichkeitsrechnungen (WR). Wegen der grundlegenden Bedeutung der WR ist es 
vorgesehen, diese vor Abschluss einer Baufinanzierungsvereinbarung hinsichtlich der 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/33135-2021
mailto:servicestelle-vergabe@bmvi.bund.de?subject=TED
http://www.bmvi.de
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Eingangsdaten, der Einhaltung der vorgegebenen Methodik und der rechnerischen Richtigkeit 
durch einen Gutachter des Bundes zu überprüfen.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 607 000,00 EUR

Description

Additional CPV code(s)
79410000 Business and management consultancy services

Place of performance
NUTS code: DE30 Berlin
Main site or place of performance: Erfüllungsort für die Leistungen des AN ist der Sitz des 
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur in Berlin, soweit die Leistungen nicht 
diesem Vertrag nach oder ihrer Natur nach an einem anderen Ort zu erbringen sind.

Description of the procurement
Der Auftragnehmer soll auf Abruf die von EUI erstellten betriebswirtschaftlichen 
Wirtschaftlichkeitsrechnungen (WR) hinsichtlich der sachlichen, methodischen und 
rechnerischen Richtigkeit auch in Bezug auf die Festlegungen in der BUV und deren Anlagen 
prüfen und testieren, sowie die Prüfung der verkehrlichen Mengengerüste von ausgewählten 
Wirtschaftlichkeitsrechnungen. Bei evtl. Abweichungen sind dem Bund als Auftraggeber und 
EIU Lösungsvorschläge hinsichtlich des weiteren Umgangs vorzulegen.
Hinsichtlich der verkehrlichen Eingangsdaten ist eine detaillierte und belastbare Kontrolle der 
in den Wirtschaftlichkeitsrechnungen der EIU enthaltenen Mengengerüste auf Basis der 
aktuellen Bundesverkehrswegeplan (BVWP)-Bewertung der Bedarfsplanprojekte Teil Schiene 
durchzuführen. Die modellgestützte Ermittlung der betrieblichen Mengengerüste 
(Personenverkehr und Schienengüterverkehr) hat grundsätzlich durch den Vergleich zwischen 
einem Planfall mit der zu betrachtenden Infrastrukturmaßnahme und einem 
projektindividuellen Bezugsfall ohne diese Infrastrukturmaßnahme zu erfolgen. Außerdem sind 
bei der Ermittlung des angemessenen Eigenmittelanteils der EIU aufgrund § 10 BSWAG bei 
der Finanzierung von Bedarfsplanvorhaben Schiene die Verkehrsmengenannahmen von 
ausgewählten Teilprojekten im Rahmen der von den EIU vorgelegten 
Wirtschaftlichkeitsrechnungen zu untersuchen.
Soweit eine modellgestützte Ermittlung der betrieblichen Mengengerüste des jeweiligen 
Vorhabens zum Prüfungszeitpunkt nicht trennscharf von anderen Teilvorhaben möglich sein 
sollte, ist dies in einer Stellungnahme darzulegen.
Stellt der AN Fehler in den WR bzw. am verkehrlichen Mengengerüst fest, so klärt er diese, 
soweit erforderlich, bilateral mit den EIU auf. Darüber hinaus sind die Fehler zu dokumentieren 
und zu korrigieren. Der AN hat seine WR mit den Prüfungsergebnissen der modellgestützten 
Kontrolle der verkehrlichen Effekte abzugleichen.
Bei Abweichung sind Anpassungsvorschläge zu machen und mit den EIU/BMVI fachlich zu 
erörtern sowie im Ergebnis eine der BUV entsprechende WR zu empfehlen.
Der AN fertigt einen Entwurf eines Prüfberichtes für vom AN beauftragte WR und finalisiert 
diese entsprechend der Abstimmungen zwischen Auftraggeber und EIU. In dem Prüfbericht ist 
auch der aus Sicht des AN anhand der Kriterien der BUV, insbesondere Anlage 9.2 ermittelte, 
geprüfte und ggf. korrigierte Projekteffekt darzustellen.
Mit dem finalen Prüfbericht ist ein Kurzbericht/ Management Summary zu übergeben.
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Die BUV ist mit allen Anlagen im Internet unter
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/E/bedarfsplanumsetzungsvereinbarung.pdf?
__blob=publicationFile
Veröffentlicht.
Die Einzelheiten sind den elektronisch bereitgestellten Vergabeunterlagen zu entnehmen.

Award criteria
Quality criterion - Name: Leistungskonzept - Prüfungsmethodik / Weighting: 60
Quality criterion - Name: Personalplanung/Projektmanagement / Weighting: 10
Price - Weighting: 30

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Kann ein Auftrag nicht ohne Änderung der Vergütungsobergrenze ordnungsgemäß und 
vollständig erbracht werden, beispielsweise weil während der Leistungserbringung Umstände 
eingetreten sind, die einen höheren als den ursprünglich erwarteten Aufwand verursacht 
haben, prüft der AG, ob und in welchem Umfang eine Änderung der Vergütungsobergrenze 
zulässig, notwendig und angemessen ist.
Die Ermittlung des Mehrbedarfes erfolgt unter angemessener Berücksichtigung der bisher für 
eine ordnungsgemäße Leistungserbringung erforderlich gewordenen Aufwände (Reise-, 
Personalkosten) und einer realistischen Prognose des für eine mängelfreie Erfüllung 
voraussichtlich noch erforderlichen Mehrbedarfes basierend auf den im Angebotsschreiben 
angebotenen Stundensätzen.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Mit Bekanntmachung dieser Ausschreibung auf den Portalen der EU und des Bundes wird 
dem AG gem. § 14 Abs.4 Nr.9 VgV die Möglichkeit eröffnet, diese Leistungen wiederholt 
binnen drei Jahren nach Vertragsschluss im Wege des Verhandlungsverfahrens ohne 
Teilnahmewettbewerb an das Unternehmen zu vergeben, das den ersten Auftrag erhalten hat.
Kann ein Auftrag nicht ohne Änderung der Vergütungsobergrenze ordnungsgemäß und 
vollständig erbracht werden, beispielsweise, weil während der Leistungserbringung Umstände 
eingetreten sind, die einen höheren als den ursprünglich erwarteten Aufwand verursacht 
haben, prüft der AG, ob und in welchem Umfang eine Änderung der Vergütungsobergrenze 
zulässig, notwendig und angemessen ist.
Die Ermittlung des Mehrbedarfes erfolgt unter angemessener Berücksichtigung der bisher für 
eine ordnungsgemäße Leistungserbringung erforderlich gewordenen Aufwände (Reise-, 
Personalkosten) und einer realistischen Prognose des für eine mängelfreie Erfüllung 
voraussichtlich noch erforderlichen Mehrbedarfes basierend auf den im Angebotsschreiben 
angebotenen Stundensätzen.

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/E/bedarfsplanumsetzungsvereinbarung.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/E/bedarfsplanumsetzungsvereinbarung.pdf?__blob=publicationFile
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IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 214-524594

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 2076/E21

Title:
2076/E21 Rahmenvereinbarung über Prüfungen der von den 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen vorgelegten Wirtschaftlichkeitsrechnungen und die 
Prüfung verkehrlicher Mengengerüste von ausgewählten Wirtschaftlichkeitsrechnungen

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
21/12/2020

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft
Postal address: Domstraße 15
Town: Hamburg
NUTS code: DE600 Hamburg
Postal code: 20095
Country: Germany
The contractor is an SME: no

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 607 000,00 EUR
Total value of the contract/lot: 503 500,00 EUR

Information about subcontracting

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/524594-2020
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Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Bundeskartellamt — Vergabekammer des Bundes
Postal address: Villemombler Str. 76
Town: Bonn
Postal code: 53123
Country: Germany
Telephone: +49 228-94990
Fax: +49 228-9499163

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Die Vergabestelle weist ausdrücklich auf die Rügeobliegenheiten der Unternehmen/Bewerber
/Bieter sowie auf die Präklusionsregelungen gemäß § 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 bis Nr. 4 GWB 
(siehe z. B.: ) hinsichtlich der Behauptung https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/__160.html
von Verstößen gegen die Bestimmungen über das Vergabeverfahren hin.
§ 160 GWB lautet:
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder 
der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch 
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem 
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden 
entstanden ist oder zu entstehen droht.
(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 
2 bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 
Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Die Vergabestelle wird gemäß § 134 GWB (siehe z. B.: https://www.gesetze-im-internet.de

) die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, hiervon vor /gwb/__134.html
Zuschlagserteilung nach Maßgabe des §134 Abs. 1 GWB informieren. Bei schriftlicher 
Information darf der Vertrag erst 15 Kalendertage, bei Information auf elektronischem Weg 
oder per Fax erst 10 Kalendertage nach Absendung der Information geschlossen werden (§ 

https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/__160.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/__134.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/__134.html
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134 Abs. 2 S. 1 und S. 2 GWB). Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information 
durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber 
kommt es nicht an (§ 134 Abs. 2 S. 3 GWB).

Date of dispatch of this notice
18/01/2021


